
Hinweis:
Die Festsetzung in der Planzeichnung bezüglich der Zulässigg
keit der Dachneigung von 0-3% im nördlichen Geltungsbereich 
zwischen der Stefan-Zweig-Straße ist durch das Urteil des OVG 
Koblenz vom 09.10.1997 als nichtig erklärt worden.


